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Positionspapier zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern 

Internationale Vereinbarungen weisen den Weg 

Die Folgen des Reaktorunglücks von Fukushima im März 2011 führen mit der politisch 
gewollten Energiewende zu einer Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen, 
d.h. aus Wind-, Solar-, Wasser-, Bioenergie und Geothermie. Am 24.06.2021 hat der 
Deutsche Bundestag ein neues Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) beschlossen,1 das die 
deutschen Treibhausgasminderungsziele bis 2040 verbindlich festlegt. So soll der Treib-
hausgasausstoß bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent reduziert werden. Die 
deutsche Klimapolitik ist eingebettet in Klimaschutzprozesse der Europäischen Union 
sowie der UNO. Gemeinsames Ziel ist, die Erderwärmung auf 1,5° C zu beschränken.2

Der Bedarf an Strom wird in den kommenden Jahren jedoch weiterhin steigen, allein 
durch das Ersetzen fossiler Brennstoffe im Wärmebereich und im Verkehrswesen. Nur 
knapp 42 Prozent der Stromerzeugung in Deutschland stammen derzeit aus erneuer-
baren Energien. Neben der Stromerzeugung aus Photovoltaik ist insbesondere der 
weitere Ausbau der Windenergie ein wesentlicher Baustein der unumgänglichen 
Energiewende. Im Koalitionsvertrag (2021/22) hat die Bundesregierung daher angekün-
digt, zwei Prozent der Landesflächen als Zielvorgabe bei der Flächenausweisung für die 
Windenergie auszugeben und hierfür den Rechtsrahmen der Flächenbereitstellung 
zeitnah umfassend anzupassen.  

Am 15.06.2022 hat das Bundeskabinett die Entwürfe des Gesetzes zur Erhöhung und 
Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land und zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes beschlossen. Sie setzen das Zwei-Prozent-Flächenziel aus 
dem Koalitionsvertrag und die Eckpunkte „Beschleunigung des naturverträglichen 
Ausbaus der Windenergie an Land“ um. Derzeit sind bundesweit 0,8 Prozent der 
Landesfläche für Windenergie an Land ausgewiesen. Nur 0,5 Prozent sind tatsächlich 
verfügbar.  

Das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an 
Land verpflichtet die Bundesländer, bis Ende des Jahres 2032 einen Anteil von 1,8 bis 
2,2 Prozent ihrer Landesfläche für den Ausbau der Windenergie zur Verfügung zu 
stellen, und sieht ein Zwischenziel von 1,4 Prozent für Ende 2026 vor. Die Verteilung 
berücksichtigt unterschiedliche Voraussetzungen der Bundesländer. So müssen die 
Stadtstaaten 0,5 Prozent ihrer Landesflächen ausweisen. Bayern muss bis 2026 zunächst 
1,1 % der Landesfläche für Windkraft ausweisen, bis 2032 dann 1,8 % seiner Fläche.3 

In Bayern wurden im Jahr 2019 aus erneuerbaren Energien etwa 37 Milliarden kWh 
Strom produziert – das ist etwa die Hälfte des im Freistaat produzierten Stroms. Davon 
haben Photovoltaik und Wasserkraft jeweils einen Anteil von rund 32 Prozent, auf die 
Biomasse (ohne biogenen Anteil des Abfalls) entfallen rund 22 Prozent und auf die 
Windenergie rund 13 Prozent.4 
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Energiewende und Kulturlandschaft 

Bayern besitzt einen reichen Schatz an Kulturlandschaften, welche die Einmaligkeit und 
Vielfalt unseres Kulturstaates ausmachen, wie z.B. die historischen Weinbergland-
schaften am Main oder die Klosterlandschaften, wie sie u.a. in Schwaben oder im 
Stiftland zu finden sind. Solche gewachsenen Kulturlandschaften machen Regionen 
unverwechselbar und wirken identitätsstiftend. Darüber hinaus haben sie große Be-
deutung für die Biodiversität, auch ökonomische Bedeutung für den Tourismus und als 
„weiche Standortfaktoren“ für die Attraktivität des Landes als Wohn- und Wirtschafts-
raum. Umso notwendiger ist es, Klimaschutz und Kulturlandschaft in Einklang zu 
bringen.  

Jede Kulturlandschaft weist ein unterschiedliches „Fassungsvermögen“ für neuzeitliche 
Energieinfrastrukturen wie Windenergieanlagen, Solarparks und Leitungstrassen auf. Die 

Verletzlichkeit, der sogenannte Raumwiderstand, ist bei naturnahen Landschaften, 
historischen Kulturlandschaften und gartenkünstlerisch gestalteten Kulturlandschaften 
am höchsten.5 Bereits technisch überformte und industriell geprägte oder suburbane 
Landschaften werden gegenüber neuen Energieanlagen als affin wahrgenommen, 
gleiches gilt für intensiv genutzte und weitgehend ausgeräumte Agrarlandschaften.6  

Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege befürwortet grundsätzlich den weiteren 
Ausbau der erneuerbaren Energien als gesamtgesellschaftliches Erfordernis, wenn auch 
deren Ausbau die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begonnenen Verände-
rungsprozesse durch die Entwicklung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, 
die landwirtschaftliche Transformation, den demographischen Wandel und den zu-
nehmenden Flächenverbrauch weiter beschleunigen und das Erscheinungsbild der Um-
welt tiefgreifend verändern wird. 

Vor allem aber erscheint es dringend notwendig, Energie zu sparen, Einsparpotentiale zu 
erschließen und zu nutzen. Auch Geothermie kann in Bayern wohl einen 
nennenswerten Beitrag zur Gewinnung von (Wärme-)Energie leisten. 

Anlagen zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien aus Wind, Wasser (§35 
Abs.1 Nr.5 BauGB), Biomasse (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) und Solarstrahlungsenergie an 
Gebäuden (§ 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB) können im Außenbereich einer Kommune 
grundsätzlich überall errichtet werden, solange öffentliche Belange nicht beeinträchtigt 
werden und die Erschließung gesichert ist.7  

Windenergieanlagen (WEA) heben sich aufgrund ihrer Höhe, ihrer Materialität und 
Drehung der Rotoren in ganz anderem Maßstab als Strommasten und -leitungen deut-
lich von der umgebenden Landschaft ab. Im Mittel hat eine 2021 installierte Wind-
energieanlage eine Nabenhöhe von 140 m und einen Rotordurchmesser von 133 m. Die 
Gesamthöhe liegt bei durchschnittlich 206 m.8 Die Möglichkeiten einer landschaftlichen 
Einpassung sind daher begrenzt. Windenergieanlagen rufen daher vielfach Widerstand 
in der Bevölkerung hervor. Gleiches gilt für großflächige Freiland-Photovoltaikanlagen. 
Dezentrale Photovoltaikanlagen an und auf Gebäuden stoßen hingegen auf eine hohe 
Akzeptanz.  

Der Ausbau der Windenergie- und Freiland-Photovoltaikanlagen ist jedoch erforderlich, 
um die Unabhängigkeit von fossilen Energien zu stärken und die vereinbarten Klimaziele 
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erreichen zu können. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz ist der 
Ausbau der Erneuerbaren Energien vorrangig lastnah und unter Berücksichtigung noch 
vorhandener Aufnahmekapazitäten in den Stromverteilnetzen zu gestalten.9 Dement-
sprechend sollte die Abkehr von der 10-H-Abstandsregelung und der Bau von Wind-
energieanlagen in weniger sensiblen Bereichen unserer Kulturlandschaft (auch in Land-
schaftsschutzgebieten und in forstwirtschaftlich intensiv genutzten Wäldern) in den 
Diskussionsprozess einbezogen werden, um  für die Stromversorgung (und damit einer 
strategischen, ausgewogenen Planung) ausreichend Optionen zu bieten. In Betracht 
gezogen werden sollte auch, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf derselben Fläche 
40 mal mehr Strom erzeugen können als Biogasanlagen, in denen Energiepflanzen 
verwertet werden. Zudem haben sie deutlich bessere Potenziale zum Schutz der Bio-
diversität.10 

Prämisse sollte sein, gemeinsam mit den Kommunen auf der Ebene der Bauleitplanung 
wirtschaftlich, landschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich tragfähige Standorte zu 
finden. Hierfür sind übergeordnete Konzepte und Planungen (LEP, Regionalplan, Land-
schaftsplan) zwingend erforderlich, weil raumbedeutsame Vorhaben, die Sichtfeld- und 
Wirkungsanalysen bedürfen, nicht allein auf der Gemeindeebene entschieden werden 
können. 
 

Kulturelles Erbe erhalten und entwickeln 

Nach Artikel 141 Abs. 1 Satz 3 der Bayerischen Verfassung ist die Schonung und 
Erhaltung der kennzeichnenden Orts- und Landschaftsbilder eine vorrangige Aufgabe 
von Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts. Nach Art. 141 Abs. 
2 haben sie die Aufgabe, die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie 
die Landschaft zu schützen.  

Im Bundesnaturschutzgesetz wird der Schutz von Naturlandschaften und historisch 
gewachsenen Kulturlandschaften als eigenständiger Aspekt neben dem Erholungsbezug 
aufgeführt. Landschaften sind demnach sowohl im Sinne des natürlichen und kulturellen 
Erbes als auch hinsichtlich ihrer funktionalen Wertschätzung im Sinne des Erlebens und 
Wahrnehmens einschließlich der landschaftsgebundenen Erholung dauerhaft zu 
schützen bzw. zu qualifizieren. Ziel ist es, wertgebende Landschaften als Teil des natür-
lichen und kulturellen Erbes abzubilden und diese dauerhaft zu erhalten, zu entwickeln 
und ggf. wiederherzustellen.11  

Die Pflicht zur Berücksichtigung der historisch geprägten und gewachsenen Kulturland-
schaften (auch von Bau- und Bodendenkmälern) in der Regionalplanung ist im Raum-
ordnungsgesetz des Bundes (§2 Abs. 2 Nr. 5 ROG) geregelt. 

Nach § 1 u. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist das 
kulturelle Erbe – neben anderen Schutzgütern und etwaigen Wechselwirkungen – bei 
der Prüfung der Umweltauswirkungen von bestimmten Vorhaben, Plänen und Pro-
grammen zu berücksichtigen. Zum kulturellen Erbe zählen architektonisch oder archäo-
logisch bedeutende Stätten und Bauwerke und Kulturlandschaften (Anl. 4 UVPG). 
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Flächenpotenziale ermitteln 

Bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen bzw. allgemein von Stand-
orten zur Produktion von erneuerbaren Energien ist eine frühzeitige und umfassende 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Berücksichtigung der Erfordernisse des Natur- 
und Artenschutzes, der baukulturellen und kulturlandschaftlichen Grundsätze unab-
dingbar.12 Gleiches gilt für die Belange der landschaftsbezogenen Erholung und des 
Tourismus. 

Die Standorte für Windenergie- und Photovoltaikanlagen und der zugehörigen Leitungs-
trassen sind daher immer orts- und landschaftsbezogen zu ermitteln. Sie sollten sich an 
den jeweiligen Flächenpotenzialen orientieren: was ist bereits vorhanden, wo bestehen 
Ausbaukapazitäten?13 Ein Blick auf die Globalstrahlungskarte von Deutschland zeigt 
beispielsweise, dass der süddeutsche Raum – hier besonders Bayern – mit seinen 
überdurchschnittlich vielen Sonnenscheinstunden und hohen Globalstrahlungswerten 
für die Nutzung der Photovoltaik besonders begünstigt ist.14 

Vorhandene Wasserkraftanlagen sollten weiterhin betrieben oder ggf. ertüchtigt 
werden, sofern deren Nutzung den Zielen der Europäischen-Wasserrahmenrichtlinie und 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie nicht widerspricht. Gegenwärtig werden in Bayern 
etwa 14 Prozent der gesamten Stromerzeugung bzw. rund 30 Prozent der 
Stromerzeugung der erneuerbaren Energien aus Wasserkraft generiert.15 95 Prozent 
dieser Anlagen, sog. Kleinstwasserkraftwerke, haben jedoch nur eine geringe Leistung 
(< 1 MW). Sie produzieren nur etwa 1,5 Prozent des bayerischen Stroms.16 

Der im Forschungsvorhaben „Planspiel EE – Planspiel zur naturverträglichen räumlichen 
Verteilung der erneuerbaren Energieerzeugung in Beispielregionen“ (Laufzeit: 11/2019 
bis 04/2021) des Bundesamtes für Naturschutz aufgezeigte Weg sollte verfolgt und für 
Bayern konkretisiert werden. Zentraler Ansatzpunkt des Vorhabens ist, dass die Ausbau-
ziele (Flächenkontingente) für die Bundesländer unterschiedlich sein müssen, da die 
geeigneten Flächen (Flächenpotenziale, Windhöffigkeit usw.) in den Bundesländern 
ebenso unterschiedlich verteilt sind.  

Die im Forschungsvorhaben entwickelte Methode ermöglicht eine transparente und 
nachvollziehbare Ableitung von Flächenpotenzialen und -kontingenten anhand von 
räumlichen Kriterien und übergeordneten Klimaschutzzielen. Die Berechnung von 
Flächenkontingenten für die Photovoltaiknutzung ist mit der Methode ebenso möglich 
wie die Adaption auf den nachfolgenden Planungsebenen der Länder und Regionen.17 
 

Baukulturelle und kulturlandschaftliche Belange einbinden 

Bei einer gesamträumlichen Planung gehen die baukulturellen Belange über die 
objektbezogene Betrachtung hinaus und erfordern, die besonderen Merkmale der 
jeweiligen Kulturlandschaft – besonders auch die Raumwirkung von Denkmälern 
(weniger als 2 % des Gebäudebestandes)18, ortsbildprägenden Gebäuden und 
schützenswerten Ortsansichten –  zu berücksichtigen.19 Die Abstände von Windenergie- 
und Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu Denkmälern, wertvollen Ortsansichten und 
schützenswerten Landschaftsteilen mit ihren prägenden Merkmalen müssen daher je 
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nach Wertigkeit der zu schützenden Objekte und nach der Größe einer Anlage fall-
bezogen betrachtet werden.  

Grundlagen für eine entsprechende Beurteilung bilden u.a. der vom Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege geführte Bayerische Denkmalatlas20 und die digital 
verfügbare Zusammenstellung der landschaftsprägenden Denkmäler (Denkmalatlas, 
Bayerischer Energieatlas, BayernAtlas). Zur Unterstützung der Ermittlung geeigneter 
Flächen und geeigneter Systeme für die Solarenergienutzung in Orten mit hoher 
Denkmaldichte steht auch das Instrument des „Kommunalen Denkmalkonzepts“ auf 
gemeindlicher Ebene zur Verfügung.21 

Weitere Informationen liefern die im Aufbau befindliche Kulturlandschaftsdatenbank 
des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege22, ferner die vom Bundesamt für 
Naturschutz in Auftrag gegebene Darstellung der bedeutsamen Landschaften von 
Deutschland23, die u.a. auf der vom Bayerischen Landesamt für Umwelt heraus-
gegebenen kulturlandschaftlichen Gliederung Bayerns bzw. der hier abgeleiteten 
bedeutsamen Kulturlandschaften fußen.24 
 

Fazit – Den Wandel gestalten 

Zu den Aufgaben des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege gehört seit mehr als 
100 Jahren das Eintreten für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Kulturdenkmäler 
und der Kulturlandschaft, in der sie eingebettet sind. Bereits vor mehr als zehn Jahren 
haben wir angeregt, dass es nicht nur einer Planung bedarf, die die Errichtung von 
Energieanlagen in bestimmten Gebieten ausschließt oder beschränkt, sondern auch eine 
Positivplanung anzustreben ist, die mögliche Standorte explizit benennt.  

Folgende Anregungen sollten Eingang in den laufenden Diskussionsprozess finden: 

1. Die Gewinnung erneuerbarer Energien in Bayern halten wir grundsätzlich für 
zukunftsweisend. Wir sehen jedoch die Diskussion nach wie vor zu einseitig auf 
die Erzeugung alternativer Energien bezogen, wohingegen die Energieeffizienz 
und die Energieersparnis in der öffentlichen Diskussion und auch in aktuellen 
politischen Erörterungen noch zu selten abgewogen werden. 

In Deutschland verursachen der Bau und Betrieb von Gebäuden fast 41 Prozent 
der deutschen Treibhausgas-Emissionen (Stand: Juli 2021) sowie mehr als die 
Hälfte des Ressourcenverbrauchs.25 Die Hälfte des Klimaproblems geht also zu 
Lasten des Bauwesens, zudem sind 60 Prozent des jährlichen Abfallaufkommens 
in Deutschland vom Bauschutt verursacht. Bauwirtschaft und Bauwillige sind 
somit in mehrfacher Hinsicht gefordert, einen Beitrag zur Bewältigung der 
Klimakrise zu leisten. Auf dem Sektor des Bauens, sprich des Umbauens statt des 
Neu-Bauens schlummern gewaltige Potenziale des Ressourcenschutzes und der 
Energieeinsparung (Graue Energie), die vorrangig zu nutzen sind. Denn ein 
Weiterbauen an vorhandenen Strukturen und Gebäuden ist mit wesentlich 
geringeren CO2-Belastungen verbunden als das Neubauen. 

Bei der klimarelevanten Bewertung des Gebäudebestandes muss daher der 
gesamte Lebenszyklus des Gebäudes in den Blick genommen und ganzheitlich 
betrachtet werden. Zu berücksichtigen ist die Gesamtenergiebilanz und nicht nur 
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der künftige Energieverbrauch. 26 Dazu braucht es vielfältige und individuelle 
Lösungsansätze, mit Blick auf die erforderliche Energieeffizienz einerseits und den 
nachhaltigen Umgang mit der überlieferten historischen Substanz andererseits. 
Hierfür eignen sich im besonderen Maße vernetzte Quartierskonzepte als 
Lösungsansatz, die ökonomische, ökologische und soziokulturelle Aspekte mit-
einander vereinen und gesellschaftliche Akzeptanz herbeiführen sollen.27 Die 
Bewahrung des baukulturellen Erbes und von denkmalgeschützten Gebäuden ist 
nicht nur ein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz. Baudenkmäler vereinen im 
besonderen Maße ganzheitlich-baukulturelles Erbe in sich. Diesen Wissensschatz 
gilt es zu heben und als Chance für anstehende Herausforderungen zu nutzen. 

2. Für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist es erforderlich, sowohl die Landes-
planung als auch die Regionalplanung als Steuerungsinstrumente zu stärken und 
die Landschaftsrahmenplanung fortzuschreiben bzw. flächendeckend für alle 
Regionen in Bayern zu erstellen.28 Auf der Basis sachgerechter und nachvollzieh-
barer Kriterien sollte eine raumbezogene Analyse des Flächenpotenzials erfolgen, 
die alle Formen der erneuerbaren Energien einschließt und Fragen hinsichtlich der 
Bündelung von Standorten auslotet.  

Die bedeutsamen Kulturlandschaften Bayerns, besonders raumwirksame und 
visuell prägende Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen, deren Ansichten sowie 
exponierte und bislang weitgehend unbelastete Landschaftssituationen sind 
möglichst von Windenergieanlagen freizuhalten. Die räumlichen Bezüge sind 
frühzeitig in Planungsverfahren einzubinden und bei der Beurteilung von bau-
lichen Maßnahmen in deren Umgebung sowie bei der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange zu berücksichtigen. Moderne Visualisierungsmöglichkeiten 
bieten für die Öffentlichkeitsbeteiligung eine wertvolle Ergänzung. 

3. Das Einführen einer flexibleren Genehmigungsplanung für die Zulassung von 
Windenergieanlagen an Land, die nach § 35 BauGB privilegiert sind, ist er-
forderlich. Es sind Umweltverträglichkeitsprüfungen vorzunehmen, deren Prüf-
kriterien in gerechter Weise die Belange der Energiewirtschaft, des Klimaschut-
zes, des Natur- und Artenschutzes sowie der Baukultur und Denkmalpflege, der 
Kulturlandschaft und des Tourismus berücksichtigen. Die Zulassungsentscheidung 
für Windenergieanlagen ist als konzentrierende Abwägungsentscheidung mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu gestalten, als normales und vereinfachtes Verfahren 
mit festgelegten Beteiligungsfristen.29 Moderne Kommunikationsformen können 
dabei notwendige Effizienzsteigerungen bewirken.  

Die bisher in der Regionalplanung ausgewiesenen Flächen für Windenergie-
anlagen sind anhand zwischenzeitlich gewonnener fachlicher Erkenntnisse zu 
überprüfen und zu aktualisieren, was auch eine Bündelung der Anlagenstandorte 
in Betracht ziehen sollte.30 Die Flächenkulissen sind auf der kommunalen Ebene 
zu konkretisieren. Hierfür ist der kommunale Landschaftsplan zu stärken, der 
wesentlich zu einer zukunftsorientierten räumlichen Entwicklung von Städten 
und Gemeinden beitragen kann. 

Ein Nach- und Umrüsten von Bestandsanlagen nach dem wissenschaftlichen 
Stand der Technik muss unter Beachtung der Belange von Natur und Landschaft 
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erfolgen. Die technischen Möglichkeiten zur Reduzierung der Auswirkungen von 
Windenergieanlagen sind auszuschöpfen (z.B. Abschaltvorrichtungen mit Blick 
auf Vogelschlag und Schlagschatten).31 Die Regelungen zum Rückbau von An-
lagen sind bereits im Genehmigungsverfahren festzulegen. 

4. Bei der Planung von großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen (nicht nach 
§35 BauGB privilegiert)32 sind die Erfordernisse des Natur- und Landschafts-
schutzes, der Baukultur und der Denkmalpflege frühzeitig standortbezogen zu 
berücksichtigen. Wie die Schutzwürdigkeit und die Potenziale der jeweiligen 
Gebiete – auch solche mit hoher Vorbelastung – berücksichtigt werden können, 
muss konkret untersucht werden.  

Besonders geeignete Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind solche, die 
im räumlichen Zusammenhang mit z. B. Verkehrsstraßen, Halden, Konversions-
flächen mit hohem Versiegelungs- oder Kontaminationsgrad und sonstigen 
brachliegenden ehemals genutzten Flächen, aber auch bisher landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Flächen stehen. Ausgenommen sind Flächen mit 
überdurchschnittlicher Bonität sowie die Flächen innerhalb eines im Regionalplan 
festgelegten regionalen Grünzuges, der eine hohe Bedeutung für den 
Kaltlufttransport hat). Eine Zerschneidung der Landschaft sollte vermieden 
werden.33  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans ist die baurechtliche Eingriffsregelung 
abzuarbeiten, i.d.R. im Rahmen der Umweltprüfung, die im Sinne einer Einzelfall-
bewertung die spezifische Situation vor Ort bewertet.34 

5. Damit Photovoltaikanlagen auf Gebäuden sich in die Hauslandschaft einfügen 
können, bedarf es schlüssiger Konzepte, die die städtebaulichen und 
gestalterischen Anforderungen mit den technischen Belangen in Einklang 
bringen. Große, zusammenhängende Energiefelder auf dem Dach sind vorteil-
haft; die Ansammlung von Gauben und Quergiebeln stört in diesem Zusammen-
hang und verschattet die Solarelemente partiell. Gewerbebauten und Logistik-
hallen bieten großes Potenzial für eine gebäudeintegrierte Energieversorgung. 
Besonders sensible Objekte der Baukultur, Baudenkmäler und Ensembles sollen 
möglichst von der Installation von Solaranlagen ausgespart bleiben.35 

6. Bezüglich der Wasserkraftnutzung wird empfohlen, vorrangig die vorhandenen 
Potenziale zu nutzen. Hierbei sollte das Augenmerk auf die Ertüchtigung be-
stehender Wasserkraftanlagen (einschließlich der Kleinanlagen) sowie auf den 
umweltverträglichen Ausbau bestehender Querbauwerke mit dem Ziel gelegt 
werden, eine Verbesserung der gewässerökologischen Situation zu erreichen.36 

7. Im Hinblick auf die Standortbündelung und den lastnahen Ausbau der Erneuer-
baren Energien und die damit verbundene Planung von Anschluss- bzw. 
Verteilnetzen und Speicherkapazitäten kommt den Städten und Gemeinden eine 
besondere Bedeutung und Verantwortung zu (auch interkommunale 
Zusammenarbeit). Überaus wichtig ist ein frühzeitiges Einbinden und Beteiligen 
tangierter Kommunen bei der Planung. Es hat sich bestens bewährt, auch 
Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen und zum Mitwirken zu ermuntern, indem 
sie beim Betrieb der Anlagen mitgestalten können. So lässt sich eine höhere 
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Akzeptanz erreichen. Diese Beteiligung kann in Form einer Bürgergenossenschaft 
organisiert und sichergestellt werden.37 

 

Schon heute sind Sonne und Wind weltweit die günstigsten Energiequellen. Ihnen 
gehört die Zukunft. Gegenüber ihrer „ewigen“ Verfügbarkeit, ihrer Umwelt-
freundlichkeit und ihrer Kostenfreundlichkeit sind die fossil-atomaren Energieträger 
geradezu ein Nichts. (Franz Alt, 2021)  

 

 

 
1 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, online: Deutsche Klimaschutzpolitik – [URL: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-deutsche-klimaschutzpolitik.html] 
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Belangen vor, kann aber die Genehmigungsfähigkeit von Standorten nicht abschließend regeln. Die 
Privilegierung der Windkraft im Außenbereich nach § 35 BauGB und die Zulassung nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz gewährleisten 
keine adäquate Rechtsgrundlage mehr zum Erreichen dieser Ziele. Über die kommunale Bauleitplanung ist 
eine gleichmäßige Umsetzung der Ziele der Energiewende nicht realisierbar. […] Angestrebt wird ein 
fachrechtlich gestütztes Planfeststellungs- und /oder Genehmigungsverfahren analog anderer 
Infrastrukturprojekte. Die Genehmigung nach BImSchG, die als gebundene Entscheidung lediglich bündelt 
und keine Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Belangen durchführt, soll durch ein 
konzentrierendes Zulassungsverfahren mit mehr planerischer Flexibilität und damit 
Gestaltungsmöglichkeiten ersetzt werden. Denn das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 
nach BImSchG stellt keine geeignete Rechtsgrundlage für die Einbeziehung von Alternativen und 
Varianten dar. Die Umweltverträglichkeitsprüfung, die im Genehmigungsverfahren nach BImSchG 
mangels Variantenprüfung weitgehend wirkungslos ist, soll die ihr zugedachte Rolle endlich übernehmen 
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Bündelung von Anlagenstandorte bleibt erhalten. Zur Verfahrensbeschleunigung und Rechtssicherheit 
trägt bei, wenn Einwendungen wie im Raumordnungs- und Planfeststellungsrecht üblich, einer Präklusion 
unterworfen werden. Partizipationsrechte sollen im Kern nicht geschmälert werden. Die Berücksichtigung 
der Interessen der Kommunen und ihre Beteiligungsrechte bleiben erhalten.” Bundesverband Beruflicher 
Naturschutz e.V. (BBN): Vorschlag des BBN zur Zukunft der Windenergie an Land – Positionspapier von 
Oktober 2021, S. 2   
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